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RS OGH 1992/4/1 1Ob546/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.04.1992

Norm

EO §74

JN §1 DIII

JN §1 DVIa2

ZPO §41 A2

Rechtssatz

Die Kosten eines Abwesenheitskurators, der in einem Zwangsversteigerungsverfahren für denjenigen eingeschritten

ist, zu dessen Gunsten auf der Liegenschaft ein Bestandrecht einverleibt ist, sind vom Betreibenden der diese

Kuratorkosten beglichen hat, gegenüber dem bücherlichen Bestandnehmer nicht im Exekutionsverfahren selbst,

sondern vielmehr auf dem Rechtsweg geltend zu machen.
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